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Anmerkung zu AG Hamburg-Altona,  
Urt. v. 11. 7. 2023 – 318b C 65/22 

Dirk Griebau

Die Ausführungen des AG Hamburg-Altona erweisen sich 
als erfreulich präzise und ausführlich. 

I. Abgrenzung allgemeiner Krankenhausleistungen 
von wahlärztlichen Leistungen

Der BGH 1 hatte die Gesetzeslage sowie den Wortlaut 
des § 17 Abs.  1 S.  3 KHEntgG, wonach sich eine Ver-
einbarung über wahlärztliche Leistungen auf alle an der 
Behandlung des Patienten beteiligten angestellten oder 
beamteten Ärzte des Krankenhauses, soweit diese zur ge-
sonderten Berechnung ihrer Leistungen im Rahmen der 
vollstationären und teilstationären sowie einer vor- und 
nachstationären Behandlung (§ 115 a SGB  V) berechtigt 
sind, einschließlich der von diesen Ärzten veranlassten 
Leistungen von Ärzten ärztlich geleiteten Einrichtungen 
außerhalb des Krankenhauses erstreckt 2, wiederholt als 
„eindeutig“ bezeichnet.

Der Senat hat ferner differenziert, dass unter den Ober-
begriff der Krankenhausleistungen einerseits die allge-
meinen Krankenhausleistungen nach § 2 Abs. 2 KHEntgG 
und andererseits Wahlleistungen gemäß § 17 Abs. 1 S. 3 
KHEntgG fallen, weshalb die Begrenzung ärztlicher 
Wahlleistungen auf einen bestimmten Wahlarzt rechtlich 
unmöglich sei 3.

Demzufolge können Wahlarztpatienten einzelne ärztli-
che Leistungen nicht von der Wahlarztkette ausnehmen, 
um nur diese als allgemeine Krankenhausleistungen zu 
beziehen. Vielmehr legen sie zu Beginn ihrer stationären 
Behandlung fest, ob sie als Regelleistungspatient mit allge-
meinen Krankenhausleistungen oder durch Abschluss einer 
§ 17 Abs. 2 KHEntgG entsprechenden Vereinbarung wahl-
ärztlich versorgt werden wollen.

Hintergrund dessen ist, dass die nach § 17 Abs.  1 S.  2 
KHG im Voraus zu bemessenden Pflegesätze bzw. Kran-
kenhausentgelte (DRG-Pauschalen) gemäß § 17 b Abs.  1 
S.  3 KHG ausschließlich der Vergütung der allgemeinen 
voll- und teilstationären Krankenhausleistungen für einen 
Behandlungsfall dienen (§ 7 Abs.  1 S.  2 KHEntgG). Mit 
ihnen dürfen folglich von Gesetzes wegen keine ärztlichen 
Leistungen an Wahlleistungspatienten honoriert werden.

II. Wahlarzt- und Liquidationskette

Die Wahlarzt- und Liquidationskette erstreckt sich infol-
ge der Wendung „… einschließlich der von diesen Ärzten 
veranlassten Leistungen von Ärzten und ärztlich geleiteten 
Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses  …“ in § 17 
Abs.  3 S.  1 Halbs.  3 KHEntgG dabei auch auf ärztliche 
Leistungen externer Dritter (hier: die Laborgesellschaft, 
die die Corona-Testungen diagnostiziert hat), sofern de-
ren Leistungserbringung vom Wahlarzt des Krankenhauses 
veranlasst wurde 4. 

Dass das Krankenhaus neben den vom Wahlleistungs-
patienten geschuldeten GOÄ-Gebühren, mit denen auch 
Sach- und Personalkosten der ärztlichen Praxis abgegolten 
werden (§ 4 Abs. 3 GOÄ), Krankenhausentgelte erhebt, die 
gleichfalls Sach- und Personalkostenbestandteile beinhal-
ten, beeinflusst die rechtliche Beurteilung nicht, da eine 
dadurch entstehende Doppelbelastung nach dem gesetz-
geberischen Willen pauschalierend durch die Minderung 
nach § 6 a GOÄ beseitigt wird 5. 

III.  Fazit

Das AG Hamburg-Altona hat den geltend gemachten 
Rückforderungsanspruch daher zu Recht abgelehnt und 
sich in seiner Entscheidung zutreffend auch nicht dadurch 
beirren lassen, dass für die Corona-Testungen gemäß § 1 
Abs. 1 KHEntgG i. V. m. § 26 Abs. 1 KHG ein Zusatzent-
gelt vorgesehen ist. 

Es steht damit in Einklang mit dem Bundesministerium 
für Gesundheit, dass in seinen FAQ-Wahlleistungen be-
kannt gab: 

„Sofern die Patientin bzw. der Patient vor der Testung 
die Erbringung wahlärztlicher Leistungen mit dem Kran-
kenhaus den gesetzlich vorgegebenen formalen Anforde-
rungen entsprechend vereinbart hat sowie diese Wahl-
leistungen durch eine Wahlärztin oder einen Wahlarzt 
persönlich erbracht oder veranlasst worden sind, ist die 
Berechnung wahlärztlicher Leistungen für die Testung auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 neben 
der Abrechnung des Zusatzentgelts für die allgemeinen 
Krankenhausleistungen aus Sicht des Bundesministeriums 
für Gesundheit möglich. Einen Ausschluss der Möglich-
keit, neben den allgemeinen Krankenhausleistungen im 
Zusammenhang mit einer Krankenhausbehandlung auch 
Wahlleistungen zu erbringen und vergütet zu bekommen, 
hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen.“ 6 
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SGB V §§ 2 Abs. 1 S. 3, 1a, 27 Abs. 1, 31 Abs. 1, 35c; AMG 
§ 1, 21, 25 Abs. 2, 30; Verordnung (EG) Nr. 726/2004 Art. 3, 5, 
7, 9, 10, 12, 14, 14a, 17; GG Art. 2 Abs. 1, 2 S. 1, 20 Abs. 1; 
Verordnung (EG) Nr. 141/ 2000

1. Qualität und Wirksamkeit der Leistungen müssen 
gemäß § 2 Abs.  1 S.  3 SGB  V dem allgemein aner-
kannten Stand der medizinischen Erkenntnisse ent-
sprechen und den medizinischen Fortschritt berück-
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